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3& gnwflï. fc&toeij. «mnbw

melbetermln ift auf 31. ®ejember feftflcfe^t. ®le Pläne
p ben elnjelnen Päumen mflffen bis 5. Januar etnge*
anbt werben. ®lefe werben non etner 3uxt) begutachtet

(prof. ®t. Mofer, Architeft ; ®ireïtor Althen:; @<hreiner=
Weiftet Anflin, Pafel; Runftmaler ®atblnau£, Pern;
Mitelt £äfeli, 8üti$; Pilbhauet #aßer, 8«n<h, unb
polbfdjmteb ©todEmann, Sujern). ®ie jut Ausführung
b«ftimmten Päume müffen bis jum 10. April 1918 fertig
(pffiefteEt fetn; fie werben barauftjln nochmals non ber
jptoth überprüft. ®er 19. April gilt ebenfalls als ©in«
)enbung§termtn für bte ©egenftänbe ber RlehtEunft unb
ber wedjfelnben AuSfteßungen. ®ie 3urt) wirb eS als

erachten, auf ©tnfachhett, fchöne Proportionen,
wecïbtenllchEelt in ber gorm unb auf eine fachgemäße
-Wiaterialbearbeitung in jebem ®tûcî ju achten. ©te wirb
£toe ftrenge Auswahl treffen unb bewirten, bap allein
tpon in ber 8ulaffung jur AuSfteflung eine AuSjetchnung
TO. ®aS piahgelb ift abfichtlidl) ntebrig gehalten, um

pw AuSfteßer Sie Teilnahme nach Mögttchfelt ju er=

jetchtetn. ®te eingangs erwähnte" ®ructfachen fönnen
Nogen werben oon ber ©efdfjâffSftefle ber ©dbroetjerifchen
^ertbunb-AuSfteßung, Mufeumftrape 2, 8üridE>.

©chwetjer Muftermeffe 1918. (Mitgeteilt.) ®ie
Rettung ber Schweiber Muftermeffe oerfenbet foeben ben
ßtofpeft für bie jwette Meffe, bte nom 15.—30. April
1918 in Pafel abgehalten werben foß. ®le h"he firt>
|$aftliche Pebeutung unb bie (Erfolge biefer nationalen
^eranftaltunq flnb allgemein beîannt. ®le ©dhwetjer
Wuffetmeffe wirb ihren nationalen ©harafter beibehalten.

®ie Anmelbungen jur Teilnahme an ber
Meffe müffen bis fpäteftenS 15. ®ejember ber ©e«
fdjäftsftelle in 93afel, Oerbergaffe 30, etngeretdfjt

gerben. (SS werben nur ©chweljet gitmen mit in ber
«cljmetj hergefteüten Maren jugelaffen.

», *«». .,»•» «f.% >.«*» ** f** * > #^V* 4.,

Q3cftanî>csiaufttai)me uttb 9lequifition
yott 9lufet>auroï)ot5,

(^Beifügung beë fdjtueUetifchen SBtiHtärbepartementg
com 21. Stooember 1917).

Art. 1. ®ie etbgenöffifche RonftxuftionSwerfftätte in
^hun wirb mit ber ®urd)führung etner PeftanbeSauf*
"ahme über baS im gtnlanb tn ganjén ober gefdEjnittenen
Stämmen oorhanbene Mupbaumholj unb gleichseitig mit
ber Pequtfition beS für bte 93ebürfniffe ber Sanbe8oet=
wbignng (©eroehrfabriîation) notwenbigen Pupbaum«
WljeS beauftragt, ©ofern baS gefällte Çolj nicht genügt,
"®t»n bte Pequijttion auch auf ftehenbe Pupbäume au8<
9®behnt werben.

Art. 2. gür baS requirierte Pupbaumholj werben,
nach Qualität, folgenbe greife bejahlt :

gür Pupbaumftämme
Oon 150—180 cm mittlerer Umfang gr. 180—220

„ 181-220 „ „ „ „ 200-260
„ 221 cm u. mehr „ „ „ 230—300

Pupbaumbretter (oom ©tammholj) oon 30 mm an
aufwärts, gefd^nitten gr. 250—450.

®iefe Pretfe oerftehen fleh pro m® unb franto oer=
^ben nächftgelegene ©ifenbahnftation.
» ®ie Stämme werben unter ber Pinbe gemeffen.
fehlerhaftes £o!j wirb nic^t Jlaffifrjtert, fonbern nach
Qualität bejahlt.

9lrt. 3. 3ebermann, ber fic^ im SSefttje oon 9lup=

pmftämmen ober 9iupbaumftammbrettern oon mehr
30 mm ®idte befinbef, ift oerpflidjtet, feinen Sîeftanb
30. 9iooember 1917 bei ber eibgenöffifdhen

?onftru!tionSwerîfiâtte ®h"" buxdh eitigefchxle»
"®Oen 93xitf anjrmelben unb bobei Cluantum, Sagerort
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unb 8etlpunït beS ÄaufeS befanntjugeben. Ausgenommen
oon ber Anmelbung pnb 9tupbaumbolber, ®olberbretter
unb AbfäEe. ®ie Anmelbung ift fpäteftenS am
1. ®ejember ber Poft ju übergeben.

Art. 4. Äße -Jtupbäume, bie infolge ©chabhaftigfett,
©rfteßung oon Sauten, ©trapen, ©ntwäfferungen xc. au8=
nahmSweife gefchlagen werben mit Sewiüigung ber !an<
tonalen SHegterungen, geftüpt auf ben SunbeSratSbefdhlup
oom 30. Januar 1917 als (Srgänjung jum SunbeSratS'
befchlup oom 24. Dftober 1916, flnb oon ben betreffen^
ben (Eigentümern ber eibgenöffifdhen Sonftruftion8werf=
ftätte Sthun jur Verfügung ju fteßen, weldhe btefelben,
faßs für ©ewehxfdhäfte geetgnet, ju ben unter Artifel 2
hteroor genannten Sebingungen requirtert. Pon aßen,
auSnahmSwetfe erteilten Sewißigungen jum gäßen foldher
ßiupbäume h"t bie betreffenbe îantonale Sehöxbe ber
etbgenöffifchen RonftruftionSwerlftätte in ®h"" Mittei.
lung ju machen unter Angabe beS (Eigentümers unb
©tanbort beS ju fdfjlagenben PupbaunteS.

Art. 5. ®aSjenige Pupbaumholj, auf beffen ©rwetb
bte etbgenöffifche ftonftruïtionSmerîfiâtte oerjichtet, wirb
jum föanbel freigegeben.

Art. 6. SB er unrichtige Angaben macht ober SBaren
oerheimßcht ober mit befchlagnahmten SBaren in uner=
laubtec SBeife oexfehrt, wirb gemäp Artitel 7 unb 8 beS

SunbeSratSbefdfjluffeS oom 18. gebruar 1916 betreffenb
bte Sefchlagnahme oon SebenSmitteloorräten beftraft.

Art. 7. ®iefe Pexfügung tritt fofort tn Äraft.

©oljhetlcht ans Dfiettttne» (©latus). (Korr.) ®le
©emetnbe Dberurnen gibt baS Rlafter Sudhenholj junt
preife oon 60 gr. an bie ©lnwohnerfchaft ab.

Ctöchfitpreife für ben ftleinoetlauf non »xennhotj
In 5er <5ta5t Safel. gür ben Äletnoerfauf oon Srenn=
holj auf bem piape 93ofel werben bis auf weiteres foI=
genbe ÇôdhPpreife fefigefefct: a) für jerlletnerteS, bürreS
©rennholj (Saub- ober Pabelholj) abgegeben tn Mengen
unter 50 Rg. gr. 1.10 pro 10 Rg 50 Rg. unb mehr
gr. 1.—, pro 10 Rg., gräfen=Sältli= ober ©pämSBeßen
gr. 1.— per 10 Rg, ©dhwartenweßen 80 ©ts. per
10 Rg., Anfeuetholj ganj retn gefpalten tn Ptngen ober
©ädfen gr. 1.50 per 10 Rg. ; b) für bürre Puchenfpälten
pro ©ter abgegeben gr. 46—, für bürre Puchenprügel
pro ©ter abgegeben gr. 43.—, für bürre ©djmarten pro
©ter abgegeben gr. 28.—. ®te preife gelten für Sie»
fexung franfo tnS |>auS beS (Empfängers im ©tabtgebiet.
Pel Pejug ab Magajtn beS ÇânblerS hat eine (Ermäpi>
gung um minbefienS 50 ®tS. pro 100 Rg. etnjutreten.

8nt Sage anf 5em ftoljmarlt wirb ber „Pational-
8eitung" beridhtet: gür aße auf bte £>oljgewtnnung an=
gewtefenen ©ewerbe, tnSbefonbere für baS Paugewerbe
unb für bie Papterlnbuftrte ift bte heutige Sage auf bem
fchweijetifchen Çoljmartt beunruhigenb. Pon fadfjmän«
nifcher ©ette wirb batübet folgenbe ®arfteßung mitgeteilt:

®et Pebarf an fpöljexn ift unter bem (Eiitflup beS

RrtegeS in aßen Sänbern fehr grop geworben unb wirb
noch anbauernb anwadhfen. infolge beS ftarten Per»
btaudhS unb beS Ausbleibens ber 8"f"h«n aus ben
bisherigen PejugSgebteten trat tn faft aßen frtegffißrenbett
©taaten ein Mangel an beftimmten Çôljexn auf. ®le
©dhweij ift auS oolîSwirtfdhaftltchen unb fompenfationS»
tedhnifdhen ©rünben wäßrenb beS RtiegeS gejwungen, tn
oermehxtem Mape Çolj unb ^oljwaren ju exportieren.
®amit hängen auch ^e höhe« Pxelfe jufammen, bte bei
ben Punbholjoexfäufen im legten SBlnter erjielt worben

' flnb.

ì S5 Jllustr. schweiz. Handw

Meldetermin ist auf 81. Dezember festgesetzt. Die Pläne
iu den einzelnen Räumen müssen bis 5. Januar einge-
andt werden. Diese werden von einer Jury begutachtet

(Prof. Dr. Moser. Architekt; Direktor Altherr; Schreiner-
Meister Ankltn, Basel; Kunstmaler Cardinaux, Bern;
Architekt Häfeli, Zürich; Bildhauer Haller. Zürich, und
Goldschmied Stockmann, Luzern). Die zur Ausführung
^stimmten Räume müssen bis zum 1V. April 1918 fertig
Aufgestellt sein; sie werden daraufhin nochmals von der

ày überprüft. Der 19. April gilt ebenfalls als Ein-
sendungstermtn für die Gegenstände der Kleinkunst und
der wechselnden Ausstellungen. Die Jury wird es als
Wicht erachten, auf Einfachheit, schöne Proportionen,
iiweckdtenltchkeit in der Form und auf eine sachgemäße
àterialbearbeitung in jedem Stück zu achten. Sie wird
Ae strenge Auswahl treffen und bewirken, daß allein
schon in der Zulassung zur Ausstellung eine Auszeichnung
uegt. Das Platzgeld ist absichtlich niedrig gehalten, um
bem Aussteller die Teilnahme nach Möglichkeit zu er-
leichtern. Die eingangs erwähnten Drucksachen können
bezogen werden von der Geschäftsstelle der Schweizerischen
àrkbund-Ausstellung, Museumstraße 2, Zürich.

Schweizer Mustermesse 1918. (Mitgeteilt.) Die
Leitung der Schweizer Mustermesse versendet soeben den
Prospekt für die zweite Messe, die vom 15.—30. April
l9l8 in Basel abgehalten werden soll. Die hohe wirt-
Ichaftltche Bedeutung und die Erfolge dieser nationalen
Veranstaltung sind allgemein bekannt. Die Schweizer
-Nussermesse wird ihren nationalen Charakter beibehalten.

Die Anmeldungen zur Teilnahme an der
-Neffe müsfen bis spätestens 15. Dezember der Ge-
ichäftsstelle in Basel, Gerbergasse 80, eingereicht
werden. Es werden nur Schweizer Firmen mit in der
Schweiz hergestellten Waren zugelassen.

Bestandesaufnahme und Requisition
von Nußbaumholz.

(Verfügung des schweizerischen Militärdepartements
vom 21. November 1917).

Art. 1. Die eidgenössische Konstruktionswerkstätte in
Thun wird mit der Durchführung einer Bestandesauf-
bahme über das im Inland in ganzen oder geschnittenen
Stämmen vorhandene Nußbaumholz und gleichzeitig mit
ber Requisition des für die Bedürfnisse der Landesver-
leidigung (Gewehrfabrikation) notwendigen Nußbaum-
Holzes beauftragt. Sofern das gefällte Holz nicht genügt,
'ann die Requisition auch auf stehende Nußbäume aus-
gedehnt werden.

Art. 2. Für das requirierte Nußbaumholz werden,
K nach Qualität, folgende Preise bezahlt:

Für Nußbaumstämme
von 150—180 om mittlerer Umfang Fr. 180—220

181-220 200-260
„ 221 om u. mehr „ „ „ 230—300

Nußbaumbretter (vom Stammholz) von 30 mm an
Aufwärts, geschnitten Fr. 250—450.

Diese Preise verstehen sich pro m° und franko ver-
wden nächstgelegene Eisenbahnstation.

Die Stämme werden unter der Rinde gemessen.

Fehlerhaftes Holz wird nicht klassifiziert, sondern nach
Qualität bezahlt.

Art. 3. Jedermann, der sich im Besitze von Nuß-
^umstämmen oder Nußbaumstammbrettern von mehr

bis 30 wm Dicke befindet, ist verpflichtet, seinen Bestand
AW 30. November 1917 bei der eidgenössischen
?onstruktionswerkstätte Thun durch eingeschrie-
b°ven Brief anzumelden und dabei Quantum, Lagerort
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und Zeitpunkt des Kaufes bekanntzugeben. Ausgenommen
von der Anmeldung sind Nußbaumdolder, Dolderbretter
und Abfälle. Die Anmeldung ist spätestens am
1. Dezember der Post zu übergeben.

Art. 4. Alle Nußbäume, die infolge Schadhaftigkeit,
Erstellung von Bauten, Straßen, Entwässerungen zc. aus-
nahmsweise geschlagen werden mit Bewilligung der kan-
tonalen Regierungen, gestützt auf den Bundesratsbeschluß
vom 30. Januar 1917 als Ergänzung zum Bundesrats-
beschluß vom 24. Oktober 1916, sind von den betreffen-
den Eigentümern der eidgenössischen Konstruktionswerk-
stätte Thun zur Verfügung zu stellen, welche dieselben,
falls für Gewehrschäfte geeignet, zu den unter Artikel 2
hteroor genannten Bedingungen requiriert. Von allen,
ausnahmsweise erteilten Bewilligungen zum Fällen solcher
Nußbäume hat die betreffende kantonale Behörde der
eidgenössischen Konstruktionswerkstätte in Thun Mittei-
lung zu machen unter Angabe des Eigentümers und
Standort des zu schlagenden Nußbaumes.

Art. 5. Dasjenige Nußbaumholz, auf dessen Erwerb
die eidgenössische Konstruktionswerkstätte verzichtet, wird
zum Handel freigegeben.

Art. 6. Wer unrichtige Angaben macht oder Waren
verheimlicht oder mit beschlagnahmten Waren in uner-
laubter Weise verkehrt, wird gemäß Artikel 7 und 8 des

Bundesratsbeschluffes vom 18. Februar 1916 betreffend
die Beschlagnahme von Lebensmittelvorräten bestraft.

Art. 7. Diese Verfügung tritt sofort in Kraft.

Holz-Marktberichte.
HolzVericht a«S Obermne» (Glarus). (Korr.) Die

Gemeinde Oberurnen gibt das Klafter Buchenholz zum
Preise von 60 Fr. an die Einwohnerschaft ab.

Höchstpreise skr den Kleinverkauf von Brennholz
In der Stadt Basel. Für den Kleinverkauf von Brenn-
holz auf dem Platze Basel werden bis auf weiteres fol-
gende Höchstpreise festgesetzt: a) für zerkleinertes, dürres
Brennholz (Laub- oder Nadelholz) abgegeben in Mengen
unter 50 Kg. Fr. 1.10 pro 10 Kg 50 Kg. und mehr
Fr. 1—, pro 10 Kg., Fräsen-Lättli- oder Spän Wellen
Fr. 1.— per 10 Kg, Schwartenwellen 80 Cts. per
10 5kg., Anfeuerholz ganz rein gespalten in Ringen oder
Säcken Fr. 1.50 per 10 Kg. ; k) für dürre Buchenspälten
pro Ster abgegeben Fr. 46—, für dürre Buchenprügel
pro Ster abgegeben Fr. 43.—, für dürre Schwarten pro
Ster abgegeben Fr. 28.—. Die Preise gelten für Lie-
ferung franko ins Haus des Empfängers im Stadtgebiet.
Bei Bezug ab Magazin des Händlers hat eine Ermäßi-
gung um mindestens 50 Cts. pro 100 Kg. einzutreten.

Zur Lage auf dem Holzmarlt wird der „National-
Zeitung" berichtet: Für alle auf die Holzgewinnung an-
gewiesenen Gewerbe, insbesondere für das Baugewerbe
und für die Papierindustrie ist die heutige Lage auf dem
schweizerischen Holzmarkt beunruhigend. Von fachmän-
nischer Seite wird darüber folgende Darstellung mitgeteilt:

Der Bedarf an Hölzern ist unter dem Einfluß des
Krieges in allen Ländern sehr groß geworden und wird
noch andauernd anwachsen. Infolge des starken Ver-
brauchs und des Ausbleibens der Zufuhren aus den
bisherigen Bezugsgebteten trat in fast allen kriegführenden
Staaten ein Mangel an bestimmten Hölzern auf. Die
Schweiz ist aus volkswirtschaftlichen und kompensations-
technischen Gründen während des Krieges gezwungen, in
vermehrtem Maße Holz und Holzwaren zu exportieren.
Damit hängen auch die hohen Preise zusammen, die bei
den Rundholzverkäufen im letzten Winter erzielt worden

"

sind.
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